
ÖFFENTLICHES BAURECHT
FACHPLANUNGSRECHT

ZENK berät als unabhängige Full-Service-Wirtschafts-
kanzlei an den Standorten Hamburg und Berlin mit 
rund fünfzig Anwältinnen, Anwälten und Notaren 
sowie einer eigenen Steuerberatung bei nationalen 
und internationalen Projekten in allen Kernbereichen 
des Wirtschaftsrechts. 

Zu den Schwerpunkten zählt die Beratung im öffent-
lichen und privaten Bau- und Planungsrecht, im 
Immobilienwirtschaftsrecht sowie im Öffentlichen 
Recht. In diesen Bereichen wird ZENK seit Jahren 
regelmäßig ausgezeichnet.

  Arbeitsrecht
   Gesellschaftsrecht | Mergers & Acquisitions 

Kapitalmarkt, Private Equity & Finanzen 
Sanierung & Insolvenz | Croatian Desk

  Immobilien | Bau
  Industrieansiedlung
  IP | IT | Wettbewerb | Schutzrechte
  Kommunen und Daseinsvorsorge
  Lebensmittel | Konsumgüter
  Mediation
  Notariat
  Öffentliches Recht
  Öffentliche Ausschreibungen
  Prozessführung
  Staatliche Förderungen
  Steuern
  Umwelt | Energie
  Vergaberecht
  Waren | Dienstleistungen
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ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB   

hamburg@zenk.com

Neuer Wall 25 / Schleusenbrücke 1 | 20354 Hamburg

Tel. +49 40 22664-0 | Fax +49 40 2201805   

berlin@zenk.com

Reinhardtstraße 29 | 10117 Berlin

Tel. +49 30 247574-0 | Fax +49 30 2424555 



ÖFFENTLICHES BAURECHT
FACHPLANUNGSRECHT

Vorhabenträger und Bauherren beraten und 
vertreten wir bei der Erlangung der notwendigen 
Genehmigungen zum Bau oder Betrieb von 
Infrastrukturmaßnahmen, Industrieanlagen, 
gewerblichen Anlagen und anderen baulichen 
Maßnahmen und bei der Beratung zu einzelnen 
bau- und umweltrechtlichen Fragestellungen, z. B.

   bauplanungsrechtliche Voraussetzungen und 
etwaige Restriktionen durch Satzungen nach 
dem besonderen Städtebaurecht

  Lösung altlastenrechtlicher Fragestellungen

   Beratung von Planfeststellungsbehörden 
und Vor habenträgern in Planfeststellungs- 
und Plan genehmigungsverfahren, 
u.a. unter verwaltungsverfahrens-, umwelt- 
und nachbar rechtlichen Fragestellungen; 
Verteidigung von Planfeststellungsbeschlüssen 
und -genehmigungen in verwaltungsgerichtlichen 
Prozessen; Vertretung von Vorhabenträgern 
und Planfeststellungsbehörden in Besitz - 
einweisungs- und Enteignungsverfahren 

   Begleitung von vorhabenbezogenen 
oder sonstigen Bebauungsplanverfahren 

  Abschluss städtebaulicher Verträge

  Fragen des Denkmalschutzes

   Umgang mit Behörden, Nachbarn, Umwelt-
vereinigungen und anderen Betroffenen
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Wir beraten Unternehmen und 
Kommunen im Bereich des Bau- und 
Planungsrechts bei

   Großvorhaben zur Schaffung von 
Infrastruktur, z. B.:

-  Hafenumschlags- und Hochwasser-
schutzanlagen

-  Fernstraßen- und Eisenbahnprojekte; 
Anlagen des kombinierten Verkehrs

- Flughäfen und -plätze
- Fernwärme- und Gasleitungen
- Forschungseinrichtungen 

   Vorhaben des Handels und der Industrie 
sowie der Immobilienwirtschaft, u.a.:

- Quartiersentwicklungen
- Neubau von Wohn- und Bürogebäuden
-  Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben 

und Logistikzentren
- Ansiedlung von Industriebetrieben


